
Stationen der Berufstätigkeit

Das dreijährige Referendariat absolvierte sie zunächst am Amtsgericht 
Delitzsch, dann am Landgericht Halle und bei der Staatsanwaltschaft Halle. 
Während der Landgerichtsstation wurde sie als Richter kraft Auftrags von 
Januar bis Mai 1951 an die Amtsgerichte Eisleben und Weißenfels abgeordnet.  
Sie setzte ihr Referendariat im Oktober 1951 in Potsdam in der Anwaltskanzlei  
des Rechtsanwalts und Notars Kurt Regel, dem 1950 seines Amtes entho-
benen früheren Landgerichtspräsidenten, fort. Kurt Regel wurde 1954 u. a. 
wegen Staatsverleumdung verhaftet.
1952 wurde Margarethe Braune in die Hauptabteilung Justiz des 
Landes Brandenburg abgeordnet. Danach setzte sie am Kreis-
gericht Potsdam-Land und am Bezirksgericht Potsdam ihre 
Referendarausbildung fort. Sie beendete den Vorbereitungs-
dienst am 20.2.1953 mit einem Zeugnis über den Abschluss 
der Ausbildung, das ihr die gesellschaftliche und fachliche Eig-
nung für eine verantwortliche Funktion bescheinigte.
Die Abschlussprüfung sollte feststellen, dass der Absolvent 
„seine zukünftige Tätigkeit gemäß den Grundsätzen der Ver-
fassung ausübt und sich vorbehaltlos für die Ziele der DDR 
einsetzt“. Zu diesem Zweck mussten laut Anordnung des 
Ministeriums der Justiz Anfang 1953 alle Referendare ihre 
Abschlussprüfung, welche auch Frau Braune in Form einer 
Klausur schrieb, über die Lehren aus dem Prozess gegen Rudolf 
Slansky, der 1945 bis 1951 Generalsekretär der Kommunisti-
schen Partei der Tschechoslowakei (KSČ) war, 1952 in einem 
Schauprozess wegen Hochverrates zum Tode verurteilt und 
am 3.12.1952 mit zehn Mitangeklagten hingerichtet wurde, ablegen. Auch die 
mündliche Prüfung hatte keine juristischen Fragen, sondern insbesondere die 
soziale Herkunft der Prüflinge zum Gegenstand. Glücklicherweise konnte sie 
von ihrer „proletarischen“ Großmutter berichten.
Margarethe Braune entschied sich gegen den Justizdienst und war zunächst 
als Hausfrau und bei ihrem Ehemann tätig, der im Herbst 1953 eine Kanzlei –  
Kollegium der Rechtsanwälte des Bezirks Potsdam, Zweigstelle Oranienburg 
– eröffnet hatte. Im Dezember 1954 erhielt sie ihre eigene Anwaltszulassung 
und die Eheleute betrieben die Kanzlei mit in der Regel 1 1⁄2 Mitarbeiterin-
nen fortan gemeinsam. 1957 setzte sie nach der Geburt ihres Sohnes mangels 
Betreuungsmöglichkeit für das Kind für zwei Jahre aus. Im Juli 1988, mit dem 
65. Geburtstag des Ehemannes, traten beide in den Ruhestand. 1984 arbei-
tete sie, zusammen mit ihrem Ehemann, in einem Autorenkollektiv unter 
Leitung von Dr. jur. Gregor Gysi am Handbuch für Rechtsanwälte mit. Von ihr 
stammen Beiträge über das gerichtliche Mahnverfahren – in der DDR ab 1976 

gerichtliche Zahlungsaufforderung genannt – und über die 
Berufungseinlegung in Zivilsachen. Das Buch war mit seinem 
Erscheinen Anfang 1990 im Grunde praktisch bedeutungslos. 
Nach der Wende half sie stundenweise von 1991–1994 in der 
Kanzlei von Rechtsanwalt Klaus Wendland in Oranienburg. 
Sie bemühte sich nicht wieder um eine Zulassung als Anwalt.

Politische Entwicklung

Während des Studiums war sie von 1946 bis 1950 FDJ-Mitglied 
und von 1941 bis 1954 Mitglied des FDGB. 1949–1990 war sie 
Mitglied des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands 
(DFD), der zunächst demokratisch und parteipolitisch unab-
hängig organisiert war, sich jedoch zu einer parteinahen Mas-
senorganisation entwickelte. Im Kulturbund, einer weiteren 
DDR-Massenorganisation, war sie von 1955 bis 1990 Mitglied. 
Dessen Arbeitsgruppe Numismatik traf sich in privatem Rah-
men regelmäßig noch bis Ende 2010. 1950–1990 gehörte sie 
auch der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
(DSF), einer DDR-Massenorganisation, die den Bürgern Kennt-
nisse über die Kultur und Gesellschaft der Sowjetunion ver-

mitteln sollte, an. Schließlich war sie – wie es von Juristen in der DDR erwar-
tet wurde – 1955–1988 Mitglied der 1949 in Berlin gegründeten Vereinigung 
der Juristen der DDR (VdJ). Margarethe Braune gehörte und gehört keiner 
Partei an. 

Schule und Studium
Von 1933–1937 besuchte sie die Volks-
schule, anschließend die Oberschule 
für Mädchen in Landsberg, die sie im 
Herbst 1944 mit dem Notabitur verlas-
sen musste. Nach der Wiedereröffnung 
der Schulen im Herbst 1945 ging sie zur 
Oberschule für Jungen in Gardelegen 
und bestand im Sommer 1946 das regu-
läre Abitur. Anschließend begann sie ein 
Studium der Rechts- und Staatswissen-
schaft an der Universität Halle, das sie im 
März 1950 mit dem Examen beendete.

Herkunft und 
Familienverhältnisse

Die Familie – mit Vater Walter Lübke 
(1894–1975), Mutter Margarete Lübke 
(1895–1977) Tochter Margarethe und 
deren Schwester – verließ wegen des 
Kriegsgeschehens am 30. Januar 1945 
Landsberg, zog zunächst zu Verwandten 
in Haldensleben, ca. 30 km nordwestlich 
von Magdeburg, und Mitte März 1945 
in das ca. 50 km entfernte Groß Enger-
sen, heute Sachsen-Anhalt. Margarethe 
Lübke heiratete am 28.12.1950 Kurt 
Braune (1923–1998), ebenfalls Jurist. 
1957 wurde ihr Sohn geboren.

Margarethe Braune
 
geb. 13.9.1926 als Margarethe Marianne Elisabeth Lübke in Landsberg/Warthe 
Heute ist sie im Ruhestand und wohnt in Oranienburg

Personalbogen Kollegium 
der Rechtsanwälte des 
Bezirks Potsdam, 1954

Weihnachten 1963

ca. 1980
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Stationen der Berufstätigkeit

Nach der Promotion wurde sie Oberassistentin und neben 
ihrer Tätigkeit an der Akademie der Wissenschaften mit der 
Wahrnehmung einer zivilrechtlichen Dozentur an der Hum-
boldt-Universität beauftragt. 1959-1964 war sie in der Akade-
mie der Wissenschaften im Auftrag des ZKs der SED mit dem 
Aufbau der wissenschaftliches Forschungsgruppe beschäf-
tigt, die auf Beschluss des Ministerrat der DDR 1964 zur Ana-

lyse der Lage der Frauen in der DDR und zur 
Erforschung der Bedingungen, die zur Förde-
rung der Frauen notwendig waren, gegrün-
det wurde und sich „Wissenschaftlicher 
Beirat ‚Die Frau in der sozialistischen Gesell-
schaft’“ nannte und deren stellvertretende 
Vorsitzende sie wurde. Hauptthema war die 
Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf. 
Im Rahmen dieser frauenpolitischen berufli-
chen Tätigkeit wurde eine Schriftenreihe zur 
Frauenforschung gestaltet, die noch bis 1990 
erschien. Die ersten Hefte beschäftigten sich 
unter ihrer Leitung mit einer Analyse des For-
schungsstandes zum Problem „Die Frau in 
der sozialistischen Gesellschaft“ und war-
fen Grundsatzfragen auf, die Feministinnen 
in den kapitalistischen Ländern einige Jahre 
später ebenfalls stellten. Bereits 1966 wird sie 
mit der Wahrnehmung einer Professur beauf-
tragt. Die Berufung als ordentliche Professorin erfolgte 1969 
für das Gebiet „Zivilrecht/Familienrecht“.  Als Professorin 
betreute sie Doktoranden und führte eine Doktorandin spä-
ter zur Habilitation.

Politische Entwicklung

1956 trat sie in die SED ein. Sie trat aktiv für 
Frauenförderung und Frauenforschung ein. 
1959 konstituierte sie als Vorsitzende (bis 1964) 
den 1. Zentralen Frauenausschuss der Universi-
tät, dessen Forderungen z. B. 1961 in den ersten 
Zentralen Frauenförderungsplan der Univer-
sität mündeten. Als Vorsitzende des Frauen-
ausschusses war sie Mitglied der Kreisleitung 
der SED der Humboldt-Universität. Außerdem 
war sie Mitglied in FDGB, DSF, DFD und FDJ. 

Berufliche Entwicklung nach der Wende

Sie war 58 Jahre alt, als die Wende geschah, und sie stellte 
sofort ihren Unterricht auf die neuen Anforderungen um. 
1991 wurde ihr Lehrstuhl aufgelöst, sie selbst positiv evalu-
iert und bis 1994, bis zur Beendigung ihres 65. Lebensjah-
res als Professorin alten Rechts an der Humboldt-Universität 
weiterbeschäftigt. Während dieser Zeit wurde sie 1991 in die 
Kommission zur Ausarbeitung des 5. Familienberichtes beru-
fen und bearbeitete dort die Anwendung des übergeleiteten 
Rechtes und die Wirkungen der neuen Rechtsverhältnisse im 
Beitrittsgebiet. Bis 2002 arbeitete sie auch am Staatlichen 
Prüfungsamt. 
Von den westdeutschen Kollegen ist sie insbesondere mit Thilo Ramm 
befreundet, emeritiert Prof. an der Universität Gießen und der Fernuniversi-
tät Hagen, mit dem zusammen sie zu familienrechtlichen Themen publiziert 
hat. 

Anita Grandke
 
geb. 11.6.1932 in Neuruppin 
Heute ist sie Rentnerin und wohnt in Berlin-Pankow

Schule und Studium
Nach dem Abitur (1950) absolvierte 
sie den ersten Jahrgang des reformier-
ten Jurastudienganges an der Hum-
boldt-Universität in Berlin (1950–1954). 
Die Reform schaffte das Referendariat 
ab und verlagerte Justizpraktika in das 
Studium hinein. Ursprünglich wollte sie 
Richterin werden, war aber zu jung, um 
in den Richterdienst einzutreten. Sie 
erhielt eine Assistentenstelle am Insti-
tut für Zivilrecht (Leitung: Hans Kleine). 
1960 promovierte sie zum Thema: „Die 
Rolle des Güterrechts bei der sozialis-
tischen Umwälzung in der DDR“. Hans 
Nathan war ihr Doktorvater. 1964 habi-
litierte sich mit einer Gemeinschaftsar-
beit mit Horst Kellner über „Die Rolle 
des Wohnungsmietrechts bei der Ent-
wicklung sozialistischer Wohnverhält-
nisse in der DDR“.

Orden und Ehrenzeichen
1962 Clara-Zetkin-Medaille

Ausgewählte Schriften

1970 erschien das unter ihrer Leitung 
von einem Autorenkollektiv verfasste 
Standard Lehrbuch der DDR für das Jura
studium „Familienrecht“, das ebenso 
wie ihre Ratgeber für die Praxis zu den 
Themen „Unsere Familie“ und „Junge 
Leute in der Ehe“ bis zur Wende immer 
wieder (3-7mal) neu aufgelegt wurden. 

Ihr letztes Werk „Die Entwicklung des 
Familienrechts der DDR“ wurde im Voll-
text am 25.3.2010 als Open-Access-
Dokument über den edoc-Server, den 
Dokumenten- und Publikationsser-
ver der Humboldt-Universität zu Berlin 
veröffentlicht.

1952,  Anita Grandke

1990, Anita Grandke

Herkunft und 
Familienverhältnisse

Ihre Mutter war Hausfrau, ihr Vater 
gelernter Stellmacher, der überwiegend 
als Bauarbeiter gearbeitet hat; beide 
Eltern (geb. 1904) waren bis zur Nazizeit 
SPD-Mitglieder. Ihre älteste Schwester 
studierte an der FU, lebte und arbeitete 
anschließend – ebenso wie die zweite 
Schwester – im Westen. 
Sie heiratete ihren Kommilitonen Dr. 
Wolfgang Grandke, der später zum 
General der Volkspolizei aufstieg. Sie 
hat die Töchter Petra (geb. 1958), Anne 
(geb. 1960), Doris (geb. 1967).
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Stationen der Berufstätigkeit
Sie verkörperte als „Aktivistin der ersten Stunde“ „den Typ des 
neuen Juristen der DDR“ (2). Nach Abschluss des sechsmona-
tigen Volksrichter-Lehrgangs wurde sie 1946 Jugendrichterin 
in Leipzig. In rascher Folge wurde sie befördert: zur Vorsitzen-
den einer Strafkammer für politische Straftaten (1947), zur 
Leiterin des Amtsgerichts Oelsnitz (1949), zur Oberreferentin 
in der Schulungsabteilung des Justizministe-
riums (1950) und bereits 1951 zur Hauptrefe-
rentin. Kurze Zeit später wurde ihr die Leitung 
der Abteilung 2 „Schulung“ übertragen.

Bei der Schulung ging es ihr weniger um eine 
rechtliche als um eine politische. Dies zeigte 
ihr Bericht (3) über eine Landesjustizkonferenz 
vom August 1951, in der es um die Durchset-
zung des Gesetzes zur Regelung des innerdeut-
schen Warenverkehrs ging. Es zwang Richter, 
Angeklagte, die Waren für den privaten Ver-
brauch wie Kaffee oder Schokolade illegal aus 
dem Westen in die DDR gebracht hatten, zu 
Zuchthausstrafen zu verurteilen. Dies stieß 
auf Widerstand. Sie beschreibt einen Straf-
kammervorsitzenden, der in bewegten Wor-
ten die Notlage einiger Angeklagter, „tüchtige“ 
Arbeiter, geschildert habe. Der Richter, der sich – so gibt sie 
ihre Beobachtung wieder – offenbar bei der Darbietung sei-
nes Diskussionsbeitrages sehr gefallen habe, habe erklärt, es 
mit seinem „scheinbar individuellen“ Gewissen nicht verant-
worten zu können, gerade derartige Angeklagte nach dem 
Gesetz zu verurteilen. Auch dass er die Wurzel des Verbre-
chens in den gesellschaftlichen Verhältnissen gesehen habe, 
verstand sie als – mit ihrer Ideologie nicht ver-
einbare – Kritik an den Gesetzen der Arbeiter- 
und Bauernregierung. 

Nach dem politischen Kurswechsel 1953, der 
neue Aufgaben für die Justiz brachte, ging es 
darum, die Richter und Staatsanwälte, die bis 
zur Verkündung des „Neuen Kurses“ zu Härte 
angewiesen waren, intensiv in umgekehrter 
Richtung anzuleiten. Zugleich wurde in diesem 
Jahr die strafrechtliche Verurteilung von Betei-
ligten an der Volkserhebung des 17. Juni betrie-
ben. Es wurde ein Operativstab gebildet, der 
die entsprechenden Strafverfahren anzulei-
ten hatte. Diesem Gremium unter Hilde Ben-
jamins Vorsitz gehörte als Instrukteurin Gerda 
Grube an. Sie musste die Weisungen aus Ost-
Berlin an die Bezirksgerichte weitergeben, die 
Rechtsprechung kontrollieren und in unkla-

ren Fällen telefonisch ihrerseits um Anleitung bitten. Sie hielt 
ständigen Kontakt mit der ZK-Abteilung Staatliche Verwal-
tung sowie den sowjetischen Dienststellen in Karlshorst.

1954 wurde sie Abteilungsleiterin in der Hauptabteilung „Gesetzgebung“ 
und arbeitete am Strafrechtsergänzungsgesetz, am Strafgesetzbuch, am 
Jugendrecht und am Ordnungsstrafrecht „stets mit einer eigenen Meinung 
die Beratungen vorantreibend“ (2) mit. Sie hielt engen Kontakt zum Sektor 
Justiz des Zentralkomitees. Darüber hinaus brachte sie ihre Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Justiz als Mitglied des Redaktionskollegiums der Zeitschrift 
„Neue Justiz“ und „Der Schöffe“ ein.
Als 1958 ihr Mann als Bezirkstaatsanwalt nach Schwerin versetzt wurde, 
ging auch sie dorthin. 1958–1959 wirkte sie als Direktorin des Kreisgerichts in 
Schwerin (Stadt), ab 1960 als Oberrichterin am dortigen Bezirksgericht und 
ab 1962 als Stellvertreterin des Direktors.

Ausbildung und Studium 
1945/46 absolvierte sie den ersten säch-
sischen halbjährigen Volksrichterlehr-
gang. Auf dem Lehrgang lernte sie Hilde 
Benjamin kennen. Diese berichtete: „Sie 
war jung und ernst, tüchtig und beschei-
den – manchmal zu bescheiden. Im 
nächsten Jahr war sie schon Jugendrich-
ter in Leipzig, und ich sagte zu ihr: ‚Du 
leistest als Jugendrichter gute Arbeit, 
aber Du kannst mehr: als Volksrichter 
und als Frau musst Du auf allen Gebie-
ten arbeiten.‘“ (2) 

Herkunft und 
Familienverhältnisse 

Sie war „ausgesprochen kleinbürger
licher“ (1) gleichwohl antifaschistischer 
Herkunft. Ihr Vater verstarb an den Fol-
gen faschistischer Haft. Auch ihr späte-
rer Ehemann, Otto Grube (gest. 1913), 
den sie 1946 auf dem Richterlehrgang 
in Bad Schandau kennenlernte, war – da 
kommunistischer Widerstandskämp-
fer  – 1935 zu sieben Jahren Zuchthaus 
verurteilt worden und wurde anschlie-
ßend ins KZ Buchenwald eingewiesen. 
Später wurde er Staatsanwalt beim 
Generalstaatsanwalt der DDR. Gemein-
sam hatten sie eine Tochter.

Gerda Grube
geb. 24.5.1920 
gest. 18.12.1966

Politische Entwicklung
Sie war Mitglied der KPD, später der SED. 
Während ihrer Tätigkeit im Ministerium 
war sie entweder Sekretär oder Mitglied 
der Leitung der Betriebsparteiorganisa-
tion (2).

Orden und Ehrenzeichen

Sie erhielt mehrfach die Medaille für 
ausgezeichnete Leistungen. Sie war Trä-
gerin der  Verdienstmedaille der DDR 
(1959) und des Vaterländischen Ver-
dienstordens der DDR in Bronze (1960). 
Sie gehörte zu den ersten, denen die am 
14. August 1965 gestiftete „Medaille für 
Verdienste in der Rechtspflege“ in Gold 
verliehen wurde. 

3.10.1953, Neues Deutschland
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Stationen der Berufstätigkeit

Sie bearbeitete vornehmlich Strafsachen, zunächst als Beisitzende am Land-
gericht (Güstrow), sodann als Vorsitzende des Schöffengerichts (Rostock) und 
anschließend als beisitzende Richterin am Oberlandesgericht (Schwerin).   Ab 

Mai 1950 wurde sie nach Waldheim entsandt. Dort fanden 
seit dem 21. April bis zum 29. Juni 1950 die Verfahren gegen 
mehr als 3.300 von den Sowjets der DDR überstellte Inhaf-
tierte statt, die wegen Kriegs- bzw. nationalsozialistischer Ver-
brechen verurteilt werden sollten. In Waldheim wirkte sie in 
Schnellverfahren erstinstanzlich als Richterin einer Strafkam-
mer an den Urteilen gegen einen früheren Leiter eines Lagers 
für Ostarbeiter und einen Vorsitzenden eines 
Kriegsfeldgerichts mit und verwarf als Beisit-
zerin im Revisionssenat des OLG Dresden in 
(mindestens) zehn Fällen die Revisionen. Fünf 
Verurteilte sind daraufhin hingerichtet wor-
den. Am 23.6.1950 wurde ihr in ihrer dienst-
lichen Beurteilung bescheinigt, qualifizierte 
Arbeit geleistet und den politischen Charak-
ter ihrer Tätigkeit erkannt zu haben. Sie wird 
als „entwicklungsfähige Genossin“, auf die 
„das Augenmerk der Kaderpolitik besonders 
zu richten“ sei (1, S. 153), eingeschätzt. 
Noch 1950 wurde sie am Obersten Gericht der 
DDR (Berlin) eingesetzt und arbeitete dort als 
Beisitzerin eines Strafsenats, dann als Vorsit-
zende des 1A-Senats, zeitweilig auch als Vor-
sitzende eines Senats für Arbeitsrecht. 

Während ihrer Ausbildung zur Diplomjuristin (1957/58) ent-
schied das Sekretariat des ZK im Juli 1957, sie aus politischen 
Gründen nicht wieder zur Wahl zu stellen (5, S. 471). In der 
Kampagne von 1956/57 gegen die Entstalinisierung der Straf-
politik und gegen liberale Richter wurde an ihr als Zeichen 
ernster Kritik an der gesamten Arbeit des Obersten Gerichts 
wegen zu milder Urteile ein Exempel statuiert (5, S. 471). Ihr 
wurde mangelnde zielgerichtete Parteilichkeit vorgewor-
fen. Sie habe sich als unabhängige Richterin in einem falsch 
verstandenen Sinne gesehen (6, S. 481). Ab 1958 war sie als 
Lektorin beim Zentralverlag der DDR tätig. Ab 1978 war sie 
Rentnerin.

Entwicklung nach der Wende

Am 28.11.1997 wurde sie wegen Rechtsbeugung in zwölf Fällen, davon in fünf 
Fällen in Tateinheit mit Totschlag, in einem Fall in Tateinheit mit versuchtem 
Totschlag und in sechs Fällen in Tateinheit mit Freiheitsberaubung, zu einer 
Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Das Landgericht sprach damit eine 
der bundesweit höchsten Strafen gegen einen DDR-Juristen aus.
Vor dem Leipziger Landgericht hatte sich Irmgard Jendretzky 1997 für unschul-
dig erklärt. Der BGH verwarf die Revision, denn die Art und Weise der Durch-
führung der Verfahren und die Entscheidungsfindung hätten offensichtliche 
schwere Menschenrechtsverletzungen dargestellt. In den Verfahren, die sich 
nach außen den Anschein der Justizförmigkeit gegeben hätten, sei die Einhal-
tung elementarster Verfahrensgarantien nicht gewährleistet gewesen. Den 
Entscheidungen seien unkritisch Auszüge aus sowjetischen Vernehmungs-
protokollen zugrunde gelegt worden, in denen ein „konkreter Schuldvor-
wurf … nicht oder nur äußerst allgemein gehalten erhoben“ (2, Rz. 3) worden 
sei. Eine Überprüfung der Tatvorwürfe habe nicht stattgefunden. Beweis-
begehren sei ausnahmslos nicht nachgegangen worden. Die Revisionen der 
Angeklagten seien verworfen worden, obgleich Verfahrensmängel wie gänz-
lich unzulängliche Beweiswürdigung und fehlende Verteidigerbestellung auf 
der Hand gelegen hätten. Die Verfahren in den „Waldheim-Prozessen“ seien 
als krasser Missbrauch der Justiz zur Durchsetzung machtpolitischer Ziele 
anzusehen.
Wegen Haftunfähigkeit wurde die Strafvollstreckung im Jahre 2000 – sie 
wurde in diesem Jahr 82 Jahre alt – ,,auf Dauer ausgesetzt“.

Schule und Ausbildung

Sie erwarb die mittlere Reife, besuchte 
die höhere Handelsschule in Rostock und 
beendete 1938 eine Banklehre. Nach-
dem sie bis 1945 als Bankkauffrau und 
nach Kriegsende als Sekretärin gearbei-
tet hatte, wurde sie ab Oktober 1946 
in einem achtmonatigen Lehrgang zur 
Volksrichterin ausgebildet und sogleich 
ab Juni 1947 als Richterin eingesetzt. 
1949 bildete sie sich in einem Führungs-
kaderlehrgang an der Verwaltungsaka-
demie in Forst-Zinna fort und absolvierte 
1957/58 ein mehrmonatiges Jurastu-
dium an der Hochschule Babelsberg, das 
sie mit einem Diplom abschloss, ohne 
dass sie je wieder als Richterin einge-
setzt wurde. 

Politische Entwicklung

Ab Februar 1946 war sie zunächst Mit-
glied der KPD, dann der SED. Sie blieb 
lebenslang eine überzeugte Antifaschis-
tin stalinistischer Prägung.

Irmgard Jendretzky
geb. 1918 in Mecklenburg als Irmgard Eisermann 
gest. 24.4.2010 in Potsdam

Am 23.6.1950 wird bei den Waldheim-Prozessen Hans 
Vogl vereidigt, der gegen den Kriminalbeamten Friedrich 
Beyerlein aussagte, von dem er misshandelt worden war.

Herkunft und 
Familienverhältnisse

Bereits im Elternhaus wurde ihre poli-
tische Überzeugung geprägt. Ihr Vater, 
Ludwig Eisermann, ein kaufmännischer 
Angestellter und ihre beiden älteren 
Brüder wurden 1934 wegen antifaschis-
tischer Aktivitäten zu Zuchthausstrafen 
verurteilt. Ihr älterer Bruder später ins 
KZ eingewiesen. 1961 heiratete sie den 
Politiker Hans Jendretzky (1897–1992). 
Sie hatte keine Kinder.
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